
 

 
Hausanschrift 
Amanstraße 19 
94469 Deggendorf 

Geschäftszeiten 
Mo – Fr: 
08:00 – 12:00 Uhr 
nachmittags nach Vereinbarung 

Telefon  
0991 3898-0 
Telefax 
0991 3898-150 

 

    

Öffentliche Verkehrsmittel  
Bushaltestelle  
Graflinger Straße / Alte Poststraße 

E-Mail  
poststelle@lg-deg.bayern.de 
Internet  
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-
und-behoerden/landgericht/deggendorf/ 

Datenschutz: 
Ihre personenbezogenen Daten werden 
verarbeitet. Informationen erhalten Sie  
auf unserer Internetseite unter 
"Datenschutz" 

 

E-Mail -Adressen eröffnen keinen Zugang für Erklärungen in Rechtssachen   
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Bitte bei Antwort angeben  
Unser Zeichen  
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mit Ihrer E-Mail vom 19.12.2020 legen Sie nun dar, vor welchem Hintergrund Sie 
Ihren vorbezeichneten Auskunftsantrag stellten. 
 
Zu Ihren Fragen kann für das Landgericht Deggendorf Folgendes geantwortet 
werden: 
 
Vorgänge, die sich auf die Istanbul-Konvention beziehen, sind hier nicht vorhan-
den. 
 
Das Gesetz, mittels dessen dem Übereinkommen durch den Bundestag zuge-
stimmt wurde, liegt dem Landgericht Deggendorf seit seiner Verkündung im Bun-
desgesetzblatt am 26.07.2017 einschließlich dem gleichzeitig verkündigten Über-
einkommen vor. 
 
Angaben über einen erstmaligen „Einsatz“ des Übereinkommens können nicht 
gemacht werden, da hierüber keine Aufzeichnungen geführt werden. Darüber hin-
aus sind Auskünfte aus Verfahrensakten der Rechtspflege nicht von dem Aus-
kunftsanspruch nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz umfasst (Art. 39 Abs. 4 
S. 1 Nr. 3 BayDSG). Grundsätzlich ist im Übrigen davon auszugehen, dass die 
Gerichte und damit auch das Landgericht Deggendorf geltendes Recht anwenden. 
 
Die Empfehlungen der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs zur Verbesserung der Situation von sexueller Gewalt in Kind-
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heit und Jugend betroffener Menschen in Ermittlungs- und Strafverfahren vom 
September 2018 wurden im Oktober 2018 hierher weitergeleitet. 
 
Aus- und Fortbildungen, die sich eigenständig mit dem Übereinkommen befassen, 
habe im hiesigen Bezirk nicht stattgefunden. Inwiefern einzelne Aus - oder Fortbil-
dungen das Übereinkommen bei entsprechenden Anknüpfungspunkten etwa zu 
Gewalt gegen Frauen oder häusliche Gewalt thematisieren, kann mangels diesbe-
züglicher Aufschreibungen nicht nachvollzogen werden. 
 
Zu der von Ihnen nachgefragten Qualitätssicherung können keine einschlägigen 
Dateien oder Akten recherchiert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
gez. █ ▍██████ ▍▍▍
 

 

 

 


